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Ecce duo gladii hic gedacht haben2). Erst Petrus Damiani hat in einer 
Predigt am Vorabend des Investiturstreits die beiden Schwerter dem 
regnum und dem sacerdotium zugeordnet: Felix autem, si gladium 
regni cum gladio iungat sacerdotii, ut gladius sacerdotis mitiget gla­
dium regis, et gladius regis gladium acuat sacerdotis. Isti sunt duo 
gladii, de quibus in Domini passione legitur: Ecce duo gladii hic, 
et respondetur a Domino: Sufficit3). Was Jesus und die Jünger gemeint 
hatten, waren demnach geistliche und weltliche Gewalt gewesen. Die 
kirchliche Bußdisziplin und die Rechtspflege des Königs sollten einander 
unterstützen und einträchtig Zusammenwirken.
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Bis zu diesem Punkt herrscht im wesentlichen Klarheit. Die Fort­
bildung der Allegorese soll dann Bernhard von Clairvaux zu verdanken 
sein, der als erster die beiden Schwerter des Lucas-Evangeliums dem Papst 
zugesprochen und damit die hierokratische Lehre von den zwei Gewalten 
gestützt habe4). Diese Auffassung hat Alfons M. Stickler in einer Reihe 
von Arbeiten dahin abzuwandeln gesucht, daß diejenigen Schriftsteller, 
die der Kirche nicht nur den gladius spiritualis, sondern auch den gladius 
materialis zuerkannt haben, bis ins späte 12. Jahrhundert unter dem 
zweiten lediglich die kirchliche Zwangsgewalt verstanden hätten, die 
neben einer unabhängigen, politischen Strafbefugnis der Fürsten ge­
standen habe und ihnen höchstens zusätzlich übertragen worden sei; 
wenn der Kaiser in den frühen kanonistischen Texten das Schwert vom 
Papst erhalte, so sei er immer nur als Vogt der römischen Kirche be­
trachtet worden, ohne daß seine weltliche Stellung im übrigen dadurch 
gelitten habe5). In Wirklichkeit hat weder der heilige Bernhard der


